
Beschwerde nachJa 
zum Zentralgefängnis 
Grosser Rat Premiere mit einer UberrasdlUng 

& ob sich das Aargauer Parla
ment zur Premiere etwas Beson

eres hätte ausdenken mUssen: 
Am ersten Sitzungstag, den der Grosse 
Rat ausserhalb des umbaubedingt ge
sperrten Ratssaals im Grossratsgebäu
de verbrachte, setzte es eine faustdicke 
Überraschung ab. Nicht das Ja zum 35-
MilUonen-Franken-Kredit für das neue 
Zentralgefangnis in Lenzburg. mit dem 
die Aufhebung von fünf Bezirksgefang
nissen kompensiert wird, war dabei die 
SUrprise im Kultur- und Kongresshaus 
Aarau. Für Erstaunen sorgte vielmehr 
ein Rückweisungsantrag der SVP-Prak
tion, die sich an überhöhten Investiti
ons- und zusätzlichen Betriebskosten 
störte. Zwar wurde dieser im Verhältnis 
von mehr als zwei zu eins abgelehnt -
doch clie stärkste Fraktion im Parla
ment üess nicht locker. 

Staatsreehtliche Beschwerde Im Visier 
Weil die SVP überzeugt ist, dass es 

die Regierung - in Übereinstimmung 
mit der Ratsleitung - darauf abgesehen 
hat, ein fakultatives Referendum zu ver
hindern und den Kredit ebenso wie die 
jährlich wiederkehrenden Mehrausga
ben am Volk vorbeizuschleusen, hat sie 
die Einreichung einer staatsrechtlichen 
Beschwerde angekündigt. Die Partei 
spricht von einem Verfassungsbruch, 
wohlwissend, dass es in der Sache juri
stisch unterschiedliche Auffassungen 
über das Erfordernis der Gewährung 
des raJruJtativen Referendums gibt 
StUtzt sich die SVP auf einen ähnlich 
gelagerten BundesgerichuenlSCheid, 
verweisen die Spitzen von Exekutive 
und Legislative auf ein Rechtsgutach
ten des regierungsrätlichen Rechts
dienstes. Was nichts daran ändert, dass 
ein Verfahren zu Verzögerungen bei der 
dringend notwendigen Ablösung beste-
hender Bezirksgefangnisse führen 
könnte. Dessen ist sich die SVP zwar 
bewusst, sie macht aber darauf auf
merksam, sie sei es leid, dass Verlas
sun~ und F"manzhaushaltsrecht ständig 
umgangen würden. (bbr.) Seite 29 

Ungewohntes Bild Der Grosse Rilt tag
te gestern zum ersten Mal im Kultur
und Kongresshaus. ANDRE: Al SII[CHT 

Fe.umtau". des flUJegen Umbaus» ausquartierten Parlaments im Kultur- und Kongresshaus Aamu verlief sehr hitzig. 

Böser Streit um das Referendum 
Zentralgefängnis Die SVP beschäftigt sich mit einer staatsrechtlichen Beschwerde 

Der Grosse Rat hat zwar den 
Verpflichtungskredit für den 
Neubau des Zentralge{ängnisses 
Lenzburg im Umfang von 35 
Millionen Franken bewilligt. 
Aber die SVP droht mit einer 
staatsrechtlichen Beschwerde. 

BAlZ e llUO[II 

H
itzige Debatte im Aargauer Par
lament, das zum ersten Mel seit 
44 Jahren wieder im Aarauer 

Saalbau tagte: Das Zentralgefängnis 
brachte die GemUter heftig in Wallung. 
Und zwar nicht in erster Linie deshalb, 
weil das Projekt grundsätzlich umstrit
ten gewesen wäre. Nein, die SVP hatte 
insbesondere beträchtliche rechtsstaat
liche Bedenken, als es um den 35-Mil
lionen-Pranken-Kredit ging. Fraktions
chef Lieni Füglistaller (RudolCstetten) 
fonnulierte denn auch prompt einen 
Rtickweisungsantrag. Nicht nur übte er 
Kritik an ch!n Bau- und Betriebskosten, 
die nach Meinung der SVP trotz 5 
Millionen Franken schwerem Streich-

konzert in der vorbentenden Bau- und 
Planungskommission inuner noch zu 
hoch waren. Auch kritisierte er, dass 
die Regierung zu wenig nach privaten 
Trägerschaften fUr Bau und .Betrieb 
Ausschau gehalten habe. Schliesslich 
aber - und vor allem: Es dürfe nicht 
sein, dass ein Verpflichtungskredjt in 
dieser Höhe - und mit jährlich wieder
kehrenden Mehrausgaben von 2,2 
Millionen Franken - _mit rechtlich un
haltbaren Begründungen» ohne Ge
währung des fakultativen Referendums 
_am Volkvorbeigeschmuggelb werde. 

Der Streitpunkt Kompetenzdelegation 
SVP-Parteisek.retär und Grossrat 

Pascal Furtr (Staufen) begrllndete die 
Kritik so: Die regierungsrätliche Be
hauptung. das Volk habe die Ausgaben
kompetenz mit der Genehmigung der 
Tei1revision der Strafprozessordnung 
an den Grossen Rat delegiert, weil im 
erwähnten Erlass der abschliessende 
Parlamentsentscheid fl Uber den Weiter
bestand und die Erweiterung der Justiz
vollzugsanstalt Lenzburg. geregelt sei, 
treffe nicht zu. 1m Gegenteil: Eine De
legation der Ausgabenkompetenz, wie 

sie die Verfassung vorsehe, könne im 
vorliegenden Fall nicht ins Feld gefUhrt 
werden, zumal die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger zu keinem Zeitpunkt 
einen Überblick über..die Tragweite der 
Ennächtigung bzw. über das Ausmass 
der Kosten gehabt hätten. 

DerVerzicht .uf di.Abstimmung 
Eine Sicht der Dinge, die von Innen

direktor Kurt Wemli vehement bestrit
ten wurde. Es gehe mitnichten darum, 
einen Verpflichtungskredit um das 
Volk herumzuschleusen, vielmehr liege 
eine klassische Delegation der Ausga
benkompetenz vor, die sich verfas
sungsgemäss auf einen Beschluss -
eben auf die Teilrevision der Stralpro
zessordnung - beziehe, der selber refe
rendumsf8.hig gewesen sei. Wemli 
konnte vor diesem Hintergrund die Ar
gumentation der SVP nicht nachvoll
ziehen - und stützte sich bei dieser An
sieht, unbeeindruckt von einem ein
schlägigen Bundesgerichtsentscheid, 
den Furer zitiert hatte, auf ein Gutach
ten des regierungsrätlichen Rechts
dienstes. Dieses führe klar vor Augen, 
dass die Kompetenzdelegation zu 

Recht erfolge. Und auch Grossratsprä
sidentin Corina Eichenherger sah vor 
diesem Hintergrund keine Veranlas
s~ den Antrag der SVP, über die Ge
wäluimg des fakultativen Referendums 
abstimmen zu lassen, dem Rat zu unter
breiten. Ein Entscheid, der aufgrund der 
Tatsache, dass in der gleichen Sache 
nicht widerstreitende materielle Be-
schlüsse zu fassen sind, zwar nachvoll
ziehbar war, die stärkste Fraktion im 
Parlament aber gleichwohl auf die Pal
me brachte. Jedenfalls warf SVP-Scharf
denker JUrg StUssi-Lauterburg (Win
disch) der Parlamentspräsidentin nicht 
weniger als einen offenen Verfassungs
bruch vor. Dies, nachdem auch Frak
tionschef FUglistalIer mit einem Antrag, 
das Geschäft dem Behördenreferen
dum zu unterstellen, abgeblitzt war. 

Staatsrechtlich. Beschwerd. absehbar 
Wenn nicht alles täuscht, wird das 

ganze Prozedere nach der letztlich 
ebenfalls deutlich gescheiterten RUck
weisung ein Nachspiel haben. SVP
Parteisekretär Purer machte vorsorg
lich klar, er werde aller Voraussicht 
nach entweder im eigenen Namen oder 
aber in jenem der Partei eine staats
rechtliche Beschwerde einreichen. Da
bei brachte er deutlich zum Ausdruck, 
es gehe ihm, wiewohl gegenüber Bau 
und Kosten kritisch eingestellt, mate-
riell in keiner Weise um das Zentralge-
f8ngnis. Vielmehr müsse verhindert 
werden, dass Verfassung und Gesetz 
vom Parlament nicht mit gütiger Unter
stützung der Regierung systematisch 
ausgehebelt würden. Der definitive 
Entscheid Uherdie Beschwerdeführung 
steht allerdings noch aus. Wobei abseh
bar ist, dass - je nachdem, ob allenfalls 
aufschiebende Wirkung gewährt würde 
oder nicht - mit unliebsamen Verzöge
rungen zu rechnen wäre, Ganz zu 
schweigen davon, dass im Fall einer 
Gutheissung der Beschwerde ein raJruJ
tatives Referendum zumindest theore
tisch möglich wäre. Mit weiteren nega
tiven Auswirkungen auf den Zeitplan. 
Kein Wunder, machte nach der heftigen 
Debatte im Plenum die Einschätzung 
die Runde, es wäre - allen nachvoll
ziehbaren fonnellen Bedenken zum 
Trotz - vielleieht doch gescheiter gewe
sen, die Abstimmung Ober die Gewäh
rung des fakuJtativen Referendums hät
te stattfinden können. Wäre das Amin· 
nen - was zu vermuten war - abgelehnt 
worden, hätte das Thema faktisch 'HOhl 
abgetischt werden können. 


